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Verhältnismäßigkeit  erfolgen. Im Unterschied "zu"^Törläuf ig 

Festgenommenen gemäß § 125 (1) StPO verbietet s ich ein Trans

port  der Verdächt igen zum Zuführungs punkt in Gefangenen- 

transportwagen (GTW) der Linie XIV .

Der Suche und Sicherung von Beweismit teln beim Verdächt igen 

sind enge Grenzen gesetzt.  Körperl iche Durchsuchungen und 

Durchsuchungen mitgeführter Gegenstände können nur als Sicher

heitsmaßnahmen während der Zuführung bzw. beim Betreten von 

gesondert geschützten Bereichen/Dienststel len durchgeführt  

werden. Während die körperl iche Untersuchung nicht gestattet 

ist ,  können Maßnahmen zur Blutalkoholbest immung sowie erkennungs- 

dienst l iche Maßnahmen real is iert  werden.

Bezügl ich der Aufenthaltsdauer ist  die al lgemeine Pf l icht 

des Verdächt igen maßgebl ich, sich für die Zeitdauer der Ver- 

dächt igenbefragung bei Beachtung der festgelegten Höchst

grenzen im Zuführungspunkt aufhalten zu müssen. Nach Abschluß 

der Verdächt igenbefragung ist  der gemäß § 95 (2) StPO zugeführte 

Verdächt ige aus dem Zuführungspunkt zu ent lassen. Der Aufenthalt  

im Zuführungspunkt muß ebenso wie bei vor läuf ig Festgenommenen 

und nach dem VP-Gesetz Zugeführten unter Bewachung in gesondert 

gesicherten Räumen mit  Charakter von Aufenthaltsräumen erfolgen, 

wobei eine Einl ieferung in die Untersuchungshaftanstal t  unzu- 

lässig ist .

Bezügl ich des Gewahrsams gemäß § 15 VP-Gesetz, der Anforderun

gen an die ärzt l iche Betreuung sowie die Erfordernisse der 

Verpf legung ergeben sich keine Unterschiede zu vorläuf ig Fest

genommenen gemäß § 125 (1) StPO bzw. Zugeführten gemäß § 12 

(2) VP-Gesetz.

Für die Mit tei lungs- und Belehrungspf l ichten während und 

zum Abschluß der Verdächt igenbefragung gelten auch im 

Zuführungspunkt die generel len im Kapitel  2 der Arbeit  

beschriebenen Erfordernisse für die Durchführung von Ver

dächt igenbef Tagungen, wobei sich hier ebenfal ls keine Un

terschiede zum vorläuf ig Festgenommenen gemäß § 125 (1) StPO 

ergeben .


